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AMTLICHE INSPEKTION VON SCHWIMMBÄDERN 

Für die Einrichtung und den Betrieb von öffentlich zugänglichen Bädern gelten Lebensmittelrechtli-

che Anforderungen. Sie sind in der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV) und 

in der Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und 

Duschanlagen (TBDV) festgelegt. 

Als amtliche Kontrollstelle obliegt uns der Vollzug der betreffenden Bestimmungen, das heisst  

die Beurteilung, ob in einem Betrieb die geltenden Anforderungen eingehalten sind. Die amtliche  

Beurteilung wird als Routine-Inspektion oder aufgrund eines Verdachtsfalls vorgenommen. Die  

Inspektionen können unangemeldet erfolgen. Sie können sich auf Ausrüstung bzw. technische  

Einrichtung, Betrieb, technische Anpassungen, Selbstkontrolle und Badewasserqualität beziehen.  

Es besteht ein gesetzlich festgelegtes Mindestintervall von 2 Jahren für die Inspektionen von 

Schwimmbädern.  

Der Schwerpunkt unserer Routine-Inspektionen liegt auf der betrieblichen Selbstkontrolle. Fallweise 

kann eine Beprobung des Badewassers erfolgen. 

Bei festgestellten Mängeln werden Massnahmen zur Behebung und eine Frist zur Umsetzung  

festgelegt.  

Aus der nachfolgenden Zusammenstellung ist ersichtlich, nach welchen Punkten und Kriterien wir im 

Rahmen einer Inspektion die Belange der betrieblichen Selbstkontrolle beurteilen.  

Das Betriebshandbuch und die Ablage der Betriebsdaten sollten so aufgebaut und gestaltet sein, 

dass bei der Inspektion alle für die Beurteilung benötigten Informationen vorhanden sind. 
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Beurteilungspunkte und -kriterien  

1. Qualitätsmanagement 

1.01  Regelung Verantwortung 
- Pflichtenheft Bademeister*in vorhanden, aktuell 
- Organigramm vorhanden, aktuell 
- Verantwortlichkeiten und Stellvertreter*in bezeichnet 

- Fachbewilligungsinhaber*in bezeichnet 
- Chemikalienansprechperson bezeichnet 
 

1.02  Ausbildung und Weiterbildung 
- geeignete Qualifikation 
 

1.03  Konzept Probennahmen 
- erstellt, zweckentsprechend 
- Parameter und Häufigkeit festgelegt, zweckmässig 
- Sollwerte und Massnahmen bei Abweichung festgelegt 

 

1.04  Untersuchungsprogramm 
- der Planung entsprechend vorhanden 
 

1.05  Reinigungsplan 
- vorhanden, zweckmässig 
 

1.06  Betriebsdaten und Beschreibung der Prozesse und Anlagen 
- Schema Wasserkreislauf vorhanden, aktuell 
- technische Daten Wasseraufbereitung vorhanden, aktuell 
 

1.07  Kontrolle und Instandhaltung der Anlagen und Apparaturen 
- Arbeitsanweisungen erstellt, aktuell 
- Aufzeichnungen vorbereitet 
- Unterhalt und Wartung geregelt 
- Korrekturmassnahmen festgelegt, notiert 
 

1.08  Handhabung chemischer Produkte 
- Vorgehensweise Befüllung Chemikalien festgelegt 
- Sicherheitsdatenblätter vorhanden, berücksichtigt 
- SUVA Checkliste Säuren und Laugen vorhanden, ausgefüllt, aktuell  
- SUVA Checkliste PSA vorhanden, ausgefüllt, aktuell  
 

1.09  Umsetzung der Massnahmen 
- verlangte Massnahmen umgesetzt, Fristen eingehalten 
- Meldungen / Reklamationen abgeklärt, diesbezügliche Massnahmen dokumentiert 
 
 

2. Anlagen und Betrieb 

2.01  Überwachung und Dokumentation Badewasserqualität, Wochenkontrollblatt 
- Handmessungen freies und gebundenes Chlor (2x/Tag) 
- Handmessungen pH-Wert (1x/Tag und Kreislauf) 
- automatische Messungen freies Chlor, pH-Wert (3x/Tag) 
- Karbonathärte (1x/Woche) 
- bei Messwerten ausserhalb Anforderungen Massnahmen dokumentiert 
 
  



 

 3 von 3 

 

2.02  Kontrolle und Unterhalt der Messgeräte 
- Handmessgerät: Kalibration und Wartung dokumentiert 
- Handmessgerät: funktionstüchtig 
- Mess- und Regelanlage: Kalibration und Wartung dokumentiert 
- Chlorgas- / Ozon-Warngerät: Kontrolle und Wartung dokumentiert 
 

2.03  Frischwasserzusatz 
- pro Beckenkreislauf dokumentiert, ausreichend 
 

2.04  Beckenhydraulik und Filtration 
- Teillastbetrieb dokumentiert 
- Filterrückspülung dokumentiert 
- Beobachten der Filterrückspülung dokumentiert 
- Rückspülbecken vorhanden 
- Kieselgur Absetzbecken vorhanden 
- Durchflussüberwachung pro Beckenkreislauf sichergestellt 
 

2.05  Kontrolle und Unterhalt der Anlagenteile 
- für Filteranlage dokumentiert 
- für Umwälzpumpen dokumentiert 
- für Dosierpumpen dokumentiert 
- Restozonvernichter: Wartung Aktivkohle dokumentiert 
 

2.06  Reinigung 
- Reinigung dokumentiert, rückverfolgbar (wer, wann, was, womit, wie) 
 

2.07  Personenschutzausrüstung (PSA) 
- PSA für Bademeister vorhanden: Handschuhe, Schutzbrille, Gummistiefel, Schürze, Schutzmaske 
- Schutzmaske Ablaufdatum i.O. 
- PSA für Reinigungspersonal vorhanden: Handschuhe, Schutzbrille 
 

2.08  Chemikaliensicherheit 
- Zugang zu Chemikalien gesichert 
- Kennzeichnung der Chemikalien vorhanden, korrekt 
- Mengenschwellen StFV berücksichtigt 
 

2.09  Bauliche Anforderungen 
- Ausgleichsbecken: Sicherheitsüberlauf vorhanden 
- Ausgleichsbecken: Rückflussverhinderung gewährleistet 
- Säuren und Laugen getrennt, Auffangwannen vorhanden 
- Wasserstoff über Dach ins Freie abgeführt 
- Restozon über Dach ins Freie geführt oder Ozonwarngerät vorhanden 

 

2.10  Raumlufttechnik 
- kein übermässiger Chlor- oder Chloramingeruch 
- kein Ozongeruch 
 
 

3. Badewasser 

3.01  Laborergebnisse der Selbstkontrollproben 
- Anforderungswerte eingehalten 
- bei Messwerten ausserhalb Anforderungen Massnahmen getroffen, notiert 

 
 


